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‘ Wissenswertes

Datenbank Amtliches Verzeichnis voriibergehend offline

Derzeit ist die Datenbank Amtliches Verzeichnis Praqualifizierter Unternehmen der IHKs (AVPQ) nicht erreichbar.
Auftraggeber kbnnen die Nachweise der dort gelisteten Unternehmen daher aktuell nicht in der Datenbank AVPQ
einsehen und prifen. Aufgrund einer mdglichen Cyberattacke wurden die IT-Systeme der IHK-Organisation aus
Sicherheitsgrinden heruntergefahren. Fir die Datenbank AVPQ bestand keine direkte Gefahr. Um mdoglichen
Schaden zu vermeiden und Datensicherheit zu gewahrleisten, werden die IT-Systeme erst nach und nach wieder
online gestellt.

Alle von der ABSt Hessen praqualifizierten Unternehmen sind auch im Hessischen Praqualifikationsregister
(HPQR) gelistet. Auftraggeber kdnnen die Nachweise mit der Zertifikatsnummer hier einsehen. Von der Senatsver-
waltung Berlin praqualifizierte Unternehmen sind zusatzlich im amtlichen Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis
(ULV) gelistet. Die Nachweise sind mit den Zugangsdaten hier abrufbar.

Unternehmen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kénnen die Eintragung ins amtliche Verzeichnis
AVPQ weiterhin bei der ABSt Hessen beantragen: https://www.absthessen.de/hpar-online-antrag.html. Fir Unter-
nehmen aus anderen Bundeslandern ist die Antragstellung (Neuantrage und Verlangerungsantrage) bis auf weite-
res leider nicht moglich.

lhre Ansprechpartnerin:
Kathrin Buckesfeld, kathrin.buckesfeld@absthessen.de, 0611 974588 19

LNG-Beschleunigungsgesetz verabschiedet

Das LNG-Beschleunigungsgesetz vom 24.05.2022 wurde am 31.05.2022 im BGBI. | Nr. 18 veroffentlicht und tritt
mit dem Tag seiner Verkiindung in Kraft.

Es dient der Sicherung der nationalen Energieversorgung durch die zugige Einbindung verflissigten Erdgases in
das bestehende Fernleitungsnetz. Es betrifft mehrere Standorte in Norddeutschland. Im Wesentlichen geht es um
die Beschleunigung vor allem der Planungs- und Zulassungsverfahren (z. B. durch Verkirzung von Beteiligungsfri-
sten und Absehen von Umweltvertraglichkeitsprifungen) sowie um die Beschleunigung von Vergabe- und Nach-
prufungsverfahren. Darunter fallen u. a. der Verzicht auf die Losaufteilung, die Mdglichkeit der Anwendung des
Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb sowie die Verkirzung von Nachprifungsfristen.

Zum LNG Beschleunigungsgesetz gelangen Sie hier: LNG-Beschleunigungsgesetz

lhre Ansprechpartnerin:
Sabine Tauber, tauber@abst-sh.de, Tel.: 0431 9865130

Schleswig-Holstein veroffentlicht Studie zu Open-Source-Arbeitsplatz

Das Ministerium fiur Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Hol-
stein (MELUND) hat eine Studie ,Linux-Arbeitsplatz fur die 6ffentliche Verwaltung® verdffentlicht. Die von
DATAPORT durchgefihrte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Open-Source-Produkte inzwischen fast alle An-
forderungen an einen IT-Arbeitsplatz in der 6ffentlichen Verwaltung abbilden kénnen. Die Studie finden Sie hier
Linux Arbeitsplatz fiir die 6ffentliche Verwaltung (schleswig-holstein.de).

lhre Ansprechpartnerin:
Sabine Tauber, tauber@abst-sh.de, Tel.: 0431 9865130
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BMI-Erlass Standardleistungsbuch fir das Bauwesen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bau-
wesen (GAEB) - STLB-Bau Version 2022-04

Das Bauministeriums hat am 11.7.2022 einen Erlass zur Aktualisierung des Standardleistungsbuchs fur das Bau-
wesen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) verdffentlicht. Das Textsystem STLB-
Bau wurde Uberarbeitet und aktualisiert und steht nun als Version 2022-04 zur Verfugung. Der Erlass ersetzt die
Regelungen des Erlasses vom 12.01.2022, soweit dieser sich auf STLB-Bau bezieht. Die Regelungen zu STLB-
BauZ aus dem Bezugserlass bleiben hingegen unberihrt.

BMI-Erlass Standardleistungsbuch fiir das Bauwesen des Gemeinsamen Ausschusses

Elektronik im Bauwesen (GAEB) - STLB-Bau Version 2022-04

Ubersicht STLB-Bau - Leistungsbereiche

lhre Ansprechpartnerin:
Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, 0611 974588 0

Veroffentlichung einer allgemeinen Genehmigung von Ausnahmen nach Artikel 5k Abs. 2 der Verordnung
(EV) 833/2014 des zustandigen Bundesamts fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Bundesanzei-
ger

Im Zusammenhang mit den EU-Russland-Sanktionen im Bereich der 6ffentlichen Auftrdge und Konzessionen
wurde am 24.06.2022 die Allgemeine Genehmigung von Ausnahmen nach Artikel 5k Abs. 2 der Verordnung (EU)
833/2014 des zustandigen Bundesamts flr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Bundesanzeiger bekannt
gemacht.

Die Allgemeine Genehmigung gilt fir sémtliche Ausnahmetatbestande, die in Art. 5k Abs. 2 lit. a bis f der VO
833/2014 aufgefiihrt sind, und kann von allen Auftraggebern im Sinne des 8 98 GWB ohne besondere Begriin-
dung fur kinftige / laufende Vergabeverfahren sowie bereits geschlossene Vertrage in Anspruch genommen wer-
den. Eine Einzelfallgenehmigung ist fur die Nutzung nicht erforderlich und wird vom BAFA auch nicht erteilt.

Weitere Einzelheiten zu den vergabebezogenen Sanktionen allgemein und der Nutzung der Allgemeinen Geneh-
migung (einschl. der Pflicht sich einmalig beim BAFA zu registrieren) ergeben sich aus dem auf der Website des
BMWK (_https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Sanktionen-Russland/fag-russland-sanktionen.html) zur Verfi-
gung gestellten Frage- und Antwortkatalog (FAQ ab Frage 55) sowie aus dem Genehmigungstext selbst.

Zum Genehmigungstext

lhre Ansprechpartnerin:
Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, 0611 974588 0

Erlauterung der aktuell geltenden Regelungen zur ,,Preisgleitklausel*

Umgang mit Preissteigerungen und Lieferengpéssen in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine, Marz-Juli 2022)

1. Allgemeines zu Preisgleitklauseln

Preisgleitklauseln sind in Deutschland grundsétzlich nicht zugelassen, soweit nicht das Preisklauselgesetz eine
Ausnahme zulasst (8 1 Abs. 1 PrKG). Preisgleitklauseln werden vereinbart, wenn die Vertragsdauer sich Giber einen
langeren Zeitraum erstreckt und zu erwarten ist, dass die Kosten zur Herstellung des Produktes starken Schwan-
kungen unterliegen kénnten. Das erklarte Ziel ist die Risikominimierung in erster Linie fir Auftragnehmer, mittelbar
aber auch fur die Auftraggeberseite.

Preisgleitklauseln sind Wertsicherungsklauseln bei bestehenden Zahlungsbedingungen. Der Lieferant behalt sich
im Falle von Erh6hungen seiner Selbstkosten vor, den geforderten Preis fiir seine Leistung anzupassen. Die Ver-
einbarung einer Preisgleitklausel ist vom Bieterangebot abgekoppelt.
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Bieter kénnen im Rahmen ihrer Angebotserstellung weiterhin, unabhangig von der Vereinbarung einer Preisgleit-
klausel, kalkulieren. Anfallende Preissteigerungen werden abstrakt ermittelt und der Anspruch auf Mehr-/Minder-
kosten ist allein von den mafgeblichen statistischen Indizes abhangig. Die Vereinbarung einer Preisgleitklausel,
die vom Auftraggeber vorgegeben wird, hat somit keinen Einfluss auf die spatere Angebotswertung.

2. Bundesweite Erlasse, die seit Marz in Bezug auf Preissteigerungen in Kraft getreten sind und bis zum
31. Dezember 2022 gelten:
a) BMWSB, BMDV vom 25. Méarz 2022 = Vereinbarung von Preisgleitklauseln fir wichtige Baumaterialien
e Der Erlass ordnet die Verwendung von Stoffpreisgleitklauseln entsprechend des Formblattes 225 VHB flr
die genannten Produktgruppen an.
e Der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Leistungserbringung muss mindestens 1 Monat betragen.
o Der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes muss wertmafRig mind. 1% der vom Auftraggeber geschéatz-
ten Auftragssumme betragen.
o Stoffpreisgleitklauseln fur Betriebsstoffe sind zuléssig, wenn
o fur sie eine eigenen Ordnungsziffer ausgewiesen wird.
o der Wert 1 % der geschatzten Auftragssumme Ubersteigt.
b) BMWSB vom 22. Juni 2022 = Vereinbarung von Preisgleitklauseln fur wichtige Baumaterialien, konkretisiert den
Erlass des BMWSB vom 25. Marz 2022
e Léander konnen sich den Regelungen anschliel3en.
e Im Zuwendungsbau kommt es auf die Regelungen im Zuwendungsbescheid an.
e Fur die im Erlass vom 25.03. aufgefiihrten Stoffe betragt die Aufgreifschwelle anstatt
1 % ausdriicklich 0,5 % Stoffkostenanteil der geschatzten Auftragssumme.
e Generell gilt: Mindestens jedoch > 5.000 Euro.
e Ermittlung des Basiswertes 1 ist ausdrucklich auch tiber kommerzielle Preisdatenbanken und auf von Bau-

wirtschaftsverbanden bereitgestellten Preistibersichten zuléssig.
¢) BMWK vom 24. Juni 2022 = bezieht sich auf Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen.

3. Ergédnzungen/Konkretisierungen durch Erlass BMWSB vom 22. Juni
Zahlreiche Lander hatten die Bundesregelung vom 25. Marz dieses Jahres fir ihren eigenen Zustandigkeitsbereich
Ubernommen. So auch Hessen mit den Schreiben vom 29. April, 18. Mai, 30. Juni, 8. und 20. Juli:

o Die Regelungen des Bundes werden bis 31. Dezember 2022 verlangert. Der bisherige Befristungszeitraum
wird damit von 3 auf 6 Monate verdoppelt. Das gibt den Unternehmen Planungssicherheit.

e Die Schwelle, ab der Stoffpreisgleitklauseln zu vereinbaren sind, wird von 1 % auf 0,5 % Stoffanteil an der
Auftragssumme abgesenkt. Mit dieser Ausweitung des Anwendungsbereichs wird verhindert, dass sich
mehrere, knapp unter 1 % liegende Stoffpositionen zu erheblichen Mehrbelastungen fir das Unternehmen
kumulieren. So konnte ein Unternehmen, dass z.B. in einer Position 0,9 % Holz, in einer anderen 0,9 %
Stahl und in einer weiteren 0,9 % Aluminium hat, bisher nicht von der Klausel profitieren, obwohl sich die
Gesamtmenge der den Preisveréanderungen besonders ausgesetzten Stoffe auf 2,7 % addiert. Dies wird
nun geandert.

e Es wird eine alternative Handhabung der Stoffpreisgleitklausel eingefiihrt. Diese basiert, statt auf einem
von der Bauverwaltung in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen Preis, auf dem tatséchlichen An-
gebotspreis des Unternehmens, das den Zuschlag erhélt. Das Unternehmen kann die Wirkung auf seine
Kalkulation so besser abschétzen. Auch fir die Bauverwaltungen wird die Klausel in der Anwendung damit
einfacher.

e Es wird betont, dass die Feststellung einer unzumutbaren Mehrbelastung fir das Unternehmen in beste-
henden Vertragen im Einzelfall getroffen werden muss. Eine feste Prozent- oder Betragsgrenze, ab deren
Uberschreiten solches stets anzunehmen sei, wird es weiterhin nicht geben, da dies durch die geltende
Rechtslage nicht gedeckt ist.

e Als ein Mittel, um unzumutbare Mehrbelastungen des Unternehmens in bestehenden Vertrdgen abzufe-
dern, kdnnen Stoffpreisgleitklauseln auch nachtraglich vereinbart werden. Diese nachtraglichen Klauseln
waren bisher mit einem erhéhten Selbstbehalt fur das Unternehmen in Hohe von 20 % versehen. Der
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Selbstbehalt wird kiinftig auf den "normalen” Satz von 10 % abgesenkt, der auch fur Stoffpreisgleitklauseln
in neuen Vertragen gilt.

4. Muster und Arbeitshilfen
e Indizes fir die Ermittlung der Basiswerte zu finden beim Statistischen Bundesamt
o Formblatter/Hinweisblatter aus dem Vergabehandbuch des Bundes (VHB): VHB 214, 225, 225a (Baumal3-
nahmen); VHB 224 (Lohngleitklausel)

Ihre Ansprechpartnerin:
Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, 0611 974588 0

‘ Recht

Trotz Préaqualifikation sind geforderte Eignungsnachweise genau zu prufen!

Die Eintragung in einem Praqualifikationssystem (wie z. B. AVPQ oder ULV) dient der Entlastung des Bieters be-
zuglich der Beibringung von Eignungsnachweisen, kann diese jedoch nicht ersetzen. Dies ist insbesondere bei
geforderten, mit der zu vergebenden Leistung vergleichbaren Referenzen zu beachten.

Auch bei einem praqualifizierten Bieter hat der 6ffentliche Auftraggeber zu prifen, ob die im Praqualifikationsver-
zeichnis hinterlegten Nachweise, die im konkreten Verfahren geforderten Eignungsangaben und Nachweise ab-
decken.

Sachverhalt:
Die Antragsgegnerin (Ag.) schrieb in einem offenen Verfahren die Erneuerung von Fahrzeugrickhaltesystemen
einer Autobahn aus. Einziges Zuschlagskriterium war der Preis.

Die Bekanntmachung enthielt unter Ziffer 111.1.3, Technische und berufliche Leistungsfahigkeit, einen direkten Link
zur Eigenerklarung Eignung. Deren Ziffer |. war mit "Verpflichtende Eignungsnachweise" mit dem Klammerzusatz
"Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist" Uberschrieben. In Ziffer
1.4., Technische und berufliche Leistungsfahigkeit, wurde die Vorlage geeigneter Referenzen lber die Ausfiihrung
von Bauleistungen in den letzten finf Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, ge-
fordert, wobei Angaben zu drei Referenzen einzutragen waren.

Die Antragstellerin (Ast.) reichte ein Angebot ein, in dem sie ihre Praqualifizierungsnummer angab. Der Praqualifi-
zierungseintrag umfasste u. a. die Leistungsbereiche Ausstattung von Straf3en und umfassende Bauleistungen fir
FernstraRen und Stral3en. Fur den einschlagigen Leistungsbereich Ausstattung von Stral3en waren drei Leistun-
gen aus dem Bereich Fahrzeugriickhaltesysteme eingetragen.

Nach Prifung dieser Referenzen informierte die Ag. die Ast. gemaf3 § 134 GWB, dass beabsichtigt sei, den Zu-
schlag nicht auf ihr Angebot zu erteilen. Es lagen keine drei vergleichbaren Referenzen vor. Aus dem Praqualifi-
zierungsverzeichnis mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar seien nur zwei der drei hinterlegten Referen-
zen. Es sei daher beabsichtigt, der Beigeladenen (B.) den Zuschlag zu erteilen. Deren im Schreiben genannter
Angebotspreis lag geringflgig Uber dem der Ast.
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Das Angebot der Ast. wurde wegen unzureichenden Eignungsnachweises ausgeschlossen. Dagegen fiihrte diese
erfolgreich ein Nachprifungsverfahren durch. Die Ag. wandte sich dagegen mit der sofortigen Beschwerde an das
OLG.

Beschluss:

Mit Erfolg! Die Ausschlussentscheidung ist nach Ansicht des Senats vergaberechtlich nicht zu beanstanden. Eine
der drei von der Ast. im Praqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzen geniigte nicht den Anforderungen (8§
6a Nr. 3 lit. a VOB/A-EU).

Die Teilnahme an einem Praqualifikationssystem diene der Entlastung des Bieters von der Beibringung der Eig-
nungsnachweise, nicht jedoch ihrer Ersetzung. Die Erleichterung in Bezug auf die Beibringung &ndere nichts
daran, dass die Erfullung der Eignungskriterien grundsatzlich vom Bieter nachzuweisen sei.

Die inhaltlichen Anforderungen an die Eignung und ihre Nachweise mussten fir jeden Bieter gleich sein, unabhén-
gig davon, ob dieser praqualifiziert ist oder nicht. Auch bei einem praqualifizierten Bieter habe der 6ffentliche Auf-
traggeber daher zu prifen, ob die im Praqualifikationsverzeichnis hinterlegten Nachweise, die im konkreten Ver-
fahren geforderten Eignungsangaben und Nachweise abdecken.

Fordere der 6ffentliche Auftraggeber - wie vorliegend - die Angabe dreier mit der zu vergebenden Leistung ver-
gleichbarer Referenzen, kbnne nur der Bieter die verlangten Angaben allein mit Verweis auf seine Eintragung im
Praqualifikationsverzeichnis leisten, fiir den dort drei Nachweise Uber mit der ausgeschriebenen Leistung ver-
gleichbare Leistungen hinterlegt seien. Die Eintragung ersetzte insoweit lediglich die Eintragung in der Eigenerkla-
rung Eignung. Der offentliche Auftraggeber sei zur Prufung der Bietereignung verpflichtet.

Die Ag. sei auch nicht gehalten gewesen, die Ast. vor einem Ausschluss ihres Angebots zur Vorlage einer dritten
vergleichbaren Referenz aufzufordern. Die Regelung in § 13 Abs. 1 Nr. 4i. V. m. § 16 Nr. 4 VOB/A-EU beziehe
sich nicht auf Félle, in denen geforderte Erklarungen und Nachweise zwar eingereicht wurden, diese aber inhalt-
lich nicht den Anforderungen entsprechen. Derartige Angebote seien auszuschlie3en, ohne einer Nachforderung
zuganglich zu sein. Eine solche sei nur bei korperlich "fehlenden” - oder wie es in 8 16 Nr. 4 VOB/A-EU heift: bei
"nicht vorgelegten" - Erklarungen oder Nachweisen zugelassen, nicht aber bei solchen, die, wie im Fall der Ast.,
tatséchlich vorgelegt und nur inhaltlich unzureichend seien.

Praxistipp:

Ein praqualifizierter Bieter sollte bei jeder Ausschreibung genau prifen, ob die geforderten Eignungsnachweise —
insbesondere Referenzen — tatsachlich durch die im Rahmen der Praqualifikation hinterlegten Nachweise abge-
deckt sind. Falls nicht, sollte er die geforderten Eignungsnachweise mit seinem Angebot zusatzlich abgeben, um
einen Angebotsausschluss zu vermeiden.

Beruft sich ein Bieter auf im Rahmen einer Praqualifizierung hinterlegte Referenzen, die nicht mit der zu vergeben-
den Leistung vergleichbar und daher inhaltlich unzureichend sind, so ist eine Nachforderung durch den Auftragge-
ber nicht zulassig. Denn die Referenzen fehlen in einem solchen Fall nicht, sondern liegen vor, sind aber als Eig-
nungsnhachweis unzureichend.

OLG Diisseldorf, Beschluss vom 08.06.2022 - Verg 19/22

lhre Ansprechpartnerin
Petra Bachmann, petra.bachmann@abst-brandenburg.de, 0331 95 12 90 95
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Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb — Wann liegt auf3erste Dringlichkeit vor?

Eine aufierste Dringlichkeit setzt voraus, dass der Beschaffungsbedarf auch bei Einhaltung der nach EU VOB/A
verkurzten Mindestfristen nicht gedeckt werden kann. Allein wirtschaftliche Interessen kdnnen die &ul3erste Dring-
lichkeit dabei nicht begriinden.

Sachverhalt:

Der hier gegenstandlichen Ausschreibung liegt eine Vergabeverfahren aus 2013 zu Grunde. Die Antragstellerin
(ASt) wurde mit der Errichtung von elf Aufzugsanlagen beauftragt. In der ersten Bauausfihrungsphase errichtete
die ASt zwei Aufzugsanlagen, die zunachst als Bauaufziige genutzt werden konnten. Die teilweise Abnahme der
erbrachten Leistungen unter dem Vorbehalt der Beseitigung der festgestellten Mangel erfolgte im Sommer 2016.
Die Arbeiten an den neun weiteren Aufziigen wurden durch den Auftraggeber (AG) nicht abgenommen. Die ASt
hatte nach Ansicht des AG ihre Leistungen nur teilweise erbracht. Es schloss sich ein Streit an, welche Leistungen
aus dem Hauptauftrag von der ASt erbracht worden seien. Der AG und die ASt warfen sich gegenseitig unkoope-
ratives und destruktives Verhalten vor.

Der AG forderte die ASt erstmals mit E-Mail vom 20.06.2017 und folgend wiederholt auf, ein Nachtragsangebot
hinsichtlich der in der Zwischenzeit erforderlichen technischen Anpassung der Aufziige auf der Grundlage der DIN
EN 81 20/50 vorzulegen. Die Ast gab dieses aber nicht ab. Die au3erordentliche Kiindigung des Vertrages durch
den AG erfolgte am 07.08.2020. Die ASt sei ihren Verpflichtungen gem. Ziffer 10.22 der "Weiteren besonderen
Vertragsbedingungen” nicht nachgekommen. Die ASt ging nicht gegen die auRerordentliche Kindigung vor. Es
folgte am 15.12.2020 die Ubersendung eines Nachtragsangebot. Nach Auffassung des AG enthielt dies keine hin-
reichenden Kalkulationsnachweise. Die Ablehnung erfolgte am 28.08.2021, weil die ASt trotz mehrfacher Hinweise
die notwendigen Kalkulationsunterlagen nicht nachgereicht habe.

Wegen der fortdauernden Streitigkeiten mit der ASt entschied der AG, die nicht mehr dem Stand der Technik ent-
sprechenden Aufzlige durch eine Drittfirma demontieren, fachgerecht entsorgen und neu aufbauen (Hauptange-
bot) oder die teilerrichteten Aufzugsanlagen so um- oder aufriisten zu lassen, dass ein Inverkehrbringen gem. der
ab 01.08.2017 1. August 2017 giltigen DIN EN 8120/50 mdglich werde.

Der AG beschloss mit Blick auf den Termindruck zur Fertigstellung des "Hauses ... ... " und der bestmoglichen Ab-
wendung wirtschaftlicher Schaden im Falle von Fertigstellungsverzégerungen, die monatlich im siebenstelligen
Bereich veranschlagt waren, die Beauftragung eines Drittunternehmens im Verhandlungsverfahren ohne TN-wett-
bewerb. Diese Verfahrensart bot das Potenzial, etwa zwei Monate einsparen zu kénnen. Die Auswahl der Bieter
erfolgte im Wege einer Markterkundung. Der AG wéhlte sechs Unternehmen aus und erméglichte diesen am
04.05.2021 den Zugang zu den Vergabeunterlagen. Die ASt gehorte nicht zu den sechs ausgewahlten Unterneh-
men. Die Angebotsfrist endete am 23.06.2021 um 10:30 Uhr.

Nur die BG gab ein Angebot ab. Der AG gab am 09.08.2021 in der hessischen Ausschreibungsdatenbank (HAD)
bekannt, den streitgegenstandlichen Auftrag am 04.08.2021 ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum
Wettbewerb im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne TN-Wettbewerb vergeben zu haben. Der AG begriin-
dete dies mit der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Grinden infolge von Ereignissen, die er nicht verur-
sacht habe und auch nicht habe voraussehen kdénnen. Die Fristen gem. § 10a EU, 10 b EU und 10 ¢c EU Abs. 1
VOB/A hatten nicht eingehalten werden kénnen.

Mit Schriftsatz vom 27.09.2021 beantragte die ASt die Einleitung eines Nachprifungsverfahrens. Die Vergabe-
kammer lehnte den Antrag ab. Der Hauptantrag sei unbegriindet. Die Vergabekammer lief3 offen, ob die Voraus-
setzungen fir ein Verhandlungsverfahren ohne TN-Wettbewerb vorgelegen haben und darauf abgestellt, dass ein
solcher Fehler die Zuschlagschancen der ASt jedenfalls nicht verschlechtert habe. Denn der AG habe die ASt im
Verhandlungstermin vor der Vergabekammer berechtigt und ermessensfehlerfrei vom Verfahren ausgeschlossen.
Der (Hilfs-)Antrag zu 2) sei unzulassig, weil 8 133 | GWB dem unterlegenen Bieter kein wehrfahiges Recht ge-
wahre, so dass eine Antragsbefugnis nach 8 160 Il GWB insoweit nicht gegeben sei.

Hiergegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin.
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Entscheidung:
Mit Erfolg! Der zwischen der Antragsgegnerin und der Beigeladenen abgeschlossene Vertrag ist gem. § 135 | Nr.

2 GWB unwirksam. Der Auftrag wurde den AG vor der Vergabe nicht im Amtsblatt der Europaischen Union be-
kannt gemacht. Es liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 135 | Nr. 2 GWB vor. Der AG hatte sich auf §

2 VgV, § 3a EU Il Nr. 4 VOB/A berufen, der in inhaltlicher Ubereinstimmung mit der Bestimmung des § 14 IV Nr. 3
VgV ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erlaubt, wenn "wegen der au3ersten Dringlichkeit der
Leistung aus zwingenden Griinden infolge von Ereignissen, die der 6ffentliche Auftraggeber nicht verursacht hat
und nicht voraussehen konnte, die in § 10a EU, 8 10b EU und § 10c EU Absatz 1 vorgeschriebenen Fristen nicht
eingehalten werden kénnen."

AuRerste Dringlichkeit ist regelmaRig anzunehmen im Falle unaufschiebbarer, nicht durch den Auftraggeber verur-
sachter Ereignisse, die eine gravierende Beeintrachtigung fur die Allgemeinheit und die staatliche Aufgabenerfl-
lung zur Folge haben kénnten. Dringliche und zwingende Grinde sind u.a. akute Gefahrensituationen und héhere
Gewalt. Zur Vermeidung von Schaden der Allgemeinheit muss ein sofortiges, die Einhaltung von Fristen aus-
schlieBendes Handeln erforderlich sein. Als Beispiele konnen die Behebung von Sturm- und Brandschaden oder
sonstigen Katastrophenschéaden sowie die Beschaffung von Leistungen, die der kurzfristigen Bewaltigung von Kiri-
sen (etwa der Corona-Pandemie im Frihjahr 2020) und der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der 6ffentlichen
Verwaltung angefuihrt werden. BloRe wirtschaftliche Erwagungen begriinden keine aufRerste Dringlichkeit. Dabei
wird das Tatbestandsmerkmal ausgefullt durch den Verweis auf die Mindestfristen, die bei Auftragsbekanntma-
chungen in EU-Verfahren vorgeschrieben sind. Der Grad der Dringlichkeit muss so hoch sein, dass selbst die auf
ein zulassiges Mal} verkirzten Teilnahme- und Angebotsfristen zu lang sind, um den Beschaffungsbedarf zu dek-
ken.

Praxistipp:

Die Durchfuhrung eines vereinfachten Verfahrens ohne 6ffentliche Bekanntmachung kann grundséatzlich nicht auf
maogliche Kosteneinsparungen gesttitzt werden. Selbst der Untergang von Férdermitteln wegen Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums erflllt nicht den Tatbestand der auf3ersten Dringlichkeit. Zur Feststellung des Vorliegens aulRer-
ster Dringlichkeit ist grundséatzlich eine Eingangsprifung zu méglichen gravierenden Beeintrachtigungen fiir die
Allgemeinheit und die Folgen fiir die staatliche Aufgabenerfullung erforderlich.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 07.06.2022, Az.: 11 Verg 12/21

Ihr Ansprechpartner:
Lars Wiedemann, wiedemann@abst-mv.de, 0385 617381 17

Anwendung der Stoffpreisgleitklausel ist im Einzelfall zu prifen

Nichtbeachtung der Stoffpreisgleitklausel kann zur Zuriickversetzung des Verfahrens fihren.

Sachverhalt:

In einem EU-weiten Verfahren war die Herstellung einer elektrotechnischen Anlage ausgeschrieben. Fristgerecht
gingen funf Angebote ein. Aufgrund abweichender Typenbezeichnung forderte der Auftraggeber die Vorlage der
Produktdatenblatter.

Bieter B gab an, dass ihm bei einer der zehn Eintragungen ein Kopier-/Ubertragungsfehler hinsichtlich der Typen-
bezeichnung unterlaufen sei und korrigierte die Angaben im Angebot. Der Auftraggeber teilte daraufhin mit, dass
das Angebot von der Wertung ausgeschlossen wirde, da die Bedingungen der Ausschreibung nicht erfllt seien.
Das angebotene Mulitmessgeréat entspreche nicht dem geforderten Schutzwandler — zudem entsprechen die nach-
gereichten Produktdatenblatter nicht den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses.

B gab an, dass die Leistungsbeschreibung nicht widerspruchsfrei und zudem gegen den Grundsatz der produkt-
neutralen Ausschreibung verstoRen worden sei. Der Riige wurde nicht abgeholfen. B zog daraufhin einen anwalt-
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lichen Bevollméchtigten hinzu, der die Riige aufrechterhielt und erweiterte: Neben dem offensichtlichen Ubertra-
gungsfehler des B liege zudem ein Verstol3 gegen den Bieterschutz vor, da es an einer Stoffpreisgleitklausel fehle
und damit der Bieterseite ein ungewohnliches Wagnis auferlegt wurde.

Der Auftraggeber reagierte auf die erneute Rige nicht. B wandte sich daraufhin an die zustandige Vergabekammer.
Beschluss:

Mit Erfolg. Die Vergabekammer gibt dem Nachprifungsantrag tiberwiegend statt und verpflichtet den Auftraggeber,
das Verfahren in den Stand vor Angebotsabgabe zurlickzuversetzen. Die Begrindung fiir die Zurtickversetzung
des Verfahrens ergibt sich ausschlie3lich aus der Rige einer fehlenden Preisgleitklausel — der Ausschluss des
Angebots war hingegen zu Recht erfolgt: Die angebotenen Schutzwandler erfiillten nachweislich nicht die Lei-
stungsanforderungen des Auftraggebers. B habe durch seine Korrektur eine unzulassige Anderung an den Verga-
beunterlagen vorgenommen. Auf den angeblichen Kopier-/Ubertragungsfehler komme es nicht an.

Mit Blick auf die aktuelle Lage und Verweis auf das Rundschreiben des BMWSB vom 25. Méarz dieses Jahres hétte
der Auftraggeber die Aufnahme einer Stoffpreisgleitklausel nicht ablehnen durfen. Der im Januar 2022 erstellte
Vermerk des Auftraggebers mit der Einschatzung einer moderaten Preisentwicklung sei mit Beginn des Angriffs
auf die Ukraine im Februar 2022 inhaltlich Gberholt gewesen. Auch ein weiterer Vermerk in der Vergabeakte vom
30. Mérz, wonach der Auftraggeber in einer Rickversetzung nach Angebotsoffnung eine Wettbewerbsverzerrung
sieht, halt vor der Vergabekammer nicht stand. Der Auftraggeber sei von dem Rundschreiben des Bundes und
einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Landes ohne sachlichen, rechtfertigenden Grund abgewichen.
Die Kammer stellte zudem fest, dass es fir einen fahigen Bieter nicht ohne Hinzuziehung anwaltlicher Beratung
erkennbar war, dass das Fehlen einer Preisgleitklausel einen Vergabeversto3 begrinden kdnnte.

Praxistipp:

Auftraggeber sollten vor und fir laufende Verfahren genauestens prifen, ob die Vereinbarung einer Stoffpreisgleit-
klausel gerechtfertigt scheint. Dies auch, wenn es von Bieterseite keinen Ansto3 dazu gibt.

Die Begriindung der Entscheidung wird ein Stiick weit durch den Erlass zur Verlangerung der Stoffpreisgleitklau-
seln vom 22. Juni eingeholt: Fir laufende Verfahren wird darin klargestellt, dass die nachtréagliche Einbeziehung
der Stoffpreisgleitklausel nicht ausnahmslos erfolgen misse. Nach Abwéagung der Vor- und Nachteile kénne im
Einzelfall davon abgesehen werden.

Was fur den Auftraggeber in jedem Falle bleibt: In der Vergabeakte muss dies ausfihrlich begriindet und doku-
mentiert werden.

VK Thuringen, Beschluss vom 03.06.2022, Az.: 5090-250-4002/779

lhre Ansprechpartnerin:
Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, 0611 974588 0
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. Aus den Bundeslandern

Hessen:
Stoffpreisgleitklauseln: Erganzender Erlass von HMEWVW und HMdIS fir Kommunen

Mit Schreiben vom 18. Mai 2022 hatten das HMWEVW und das Hessische Ministerium des Innern und fir Sport
(HMdIS) die Anwendung von Preisgleitklauseln auf kommunaler Ebene in Hessen empfohlen und dazu einige Hin-
weise erteilt. Grundlage dafiir war ein Erlass des Bundesministeriums fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwe-
sen (BMWSB) vom 25. Marz 2022 (BWI7-70437/9#4) sowie ergdnzende Hinweise des Hessischen Ministeriums
der Finanzen (HMdF) im Erlass vom 29. April 2022 (O 1080 A — 101 — IV 6d).

Das BMWSB und das HMdF haben am 22.06.2022 und 8. Juli 2022 nunmehr jeweils klarstellende und erganzende
Schreiben mit Arbeitshilfen zu dieser Thematik zur Verfigung gestellt. Das HMWEVW und das HMdIS empfehlen
mit Schreiben vom 20.07.2022 (1114-120-d-01-04#008 / IV 4-03m-19-01) auch diese erganzenden Regelungen den
hessischen Kommunen zur Anwendung.

Erganzenden Erlass von HMWEVW und HMdIS vom 20.07.2022 (I114-120-d-01-04#008 / IV 4-03m-19-01

Erlass des HMdF vom 08.07.2022

Arbeitshilfe zur Stoffpreisgleitung

Beispiel VHB Arbeitshilfe zur Stoffpreisgleitklausel

Abrechnungsbeispiel zur Stoffpreisgleitklausel

Klarstellender Erlass vom 22.06.2022

VHB 225a

Hinweisblatt VHB 225a

lhre Ansprechpartnerin:
Eva Waitzendorfer-Braun, eva.waitzendorfer-braun@absthessen.de, 0611 974588 0

Thiringen:
Fortbestand der erhdhten Wertgrenzen in Thiringen

Am 14. Juni 2022 ist die Zweite Anderung der Thiiringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage in
Kraft getreten. Diese wurde im Thiringer Staatsanzeiger Nr. 26/2022, S. 749 veréffentlicht.

Die Zweite Anderung der Thiringer Verwaltungsvorschrift zur Vergabe 6ffentlicher Auftrage betrifft ausschlieRlich
die Verlangerung der Geltung der erhthten Wertgrenzen bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen
fur beschrankte Ausschreibungen sowie Verhandlungsvergaben.

Beschrankte Ausschreibungen im Baubereich sind bis zu einem Auftragswert von 3 Mio. Euro netto und bei Liefer-
und Dienstleistungen bis zu einem Auftragswert von 215.000 Euro netto nunmehr bis zum 30. Juni 2023 mdglich.

Ihr Ansprechpartner:
Markus Heyn, IHK Erfurt, markus.heyn@erfurt.ihk.de, 03643 8854 0
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‘ Veranstaltungen

08. September 2022: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen Rechtspre-
chung

Das Seminar ist fiir Teilnehmer mit gefestigter Praxiserfahrung zu empfehlen und geht auf die Vergabe und Ange-
botserstellung aller Leistungsarten ein. Ziel ist es, den Teilnehmern differenziertes Wissen zu ausgewahlten The-
menkomplexen zu vermitteln.

Ausfihrlich wird auf Unterschiede des EU-Verfahrensrechts zum nationalen, insbesondere hessischen Vergabe-
recht eingegangen. Wir vermitteln Auftraggebern und Bietern aktuelle und vertiefende Kenntnisse anhand neuster
Entscheidungen der Vergabekammern und Gerichte.

Auftraggeber lernen, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu vermeiden sind und Verfahrenskorrekturen,
die eine Fortsetzung des Verfahrens ermdglichen. Den Bietern werden Strategien erlautert, wie sie alle nétigen
Informationen zur Angebotsabgabe erhalten und einen Angebotsausschluss vermeiden kdnnen. In allen Themen-
schwerpunkten informieren wir Sie jeweils tiber aktuelle Entscheidungen.

Bringen Sie lhre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das Seminar strebt einen Austausch zu
allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und Referenten an.

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kon-
nen sich direkt online anmelden

Termin: 08. September 2022, 8:30 - 13:00 Uhr — Das Seminar findet online statt!

Referenten: Syndikusanwaltin Brigitta Trutzel, Geschéaftsfihrerin ABSt Hessen, Wiesbhaden
Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt

Teilnahmeentgelt: 190,00 € fur Mitgliedsunternehmen/Bluros/Vergabestellen

22. September 2022 Vergaberecht fur Einsteiger: Anfangerkurs fur Auftraggeber und Bieter ohne Vor-
kenntnisse

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben. Ziel
ist, Thnen die Struktur und die Grundsatze des Vergaberechts naher zu bringen. Sie lernen die wichtigsten Rege-
lungen kennen und erhalten praktische Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren vorbereiten und
durchfuhren. Als Bieter lernen Sie, was bei einer Teilnahme an einer Ausschreibung beachtet werden muss und
wie Sie haufig gemachte Kardinalfehler vermeiden kénnen. Anhand aktueller Beispiele aus der Rechtsprechung
werden die vergaberechtlichen Grundlagen praxisnah erlautert. Das Seminar lasst Raum fir Ihre Fragen und ge-
meinsame Diskussion.

Das offentliche Beschaffungswesen ist ein Milliardenmarkt, iber dessen besondere Regelungen ein akquirierendes
Unternehmen Kenntnisse besitzen muss, wenn es erfolgreich Auftrage erlangen will. Das Vergaberecht umfasst
eine Vielzahl von Regelungen, die 6ffentliche Auftraggeber beim Beschaffen von Baumafinahmen, dem Kauf von
Gutern oder bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung einhalten mussen.

Erortert werden die Regelungen bei EU-weiten Verfahren sowie bei kleineren Auftragswerten im sogenannten ,,Un-
terschwellenbereich”, soweit sie sich auf Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen beziehen. Es werden zudem
die seit dem 1. September 2021 geltenden Regelungen des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes sowie
der Gemeinsame Runderlass fiir das Offentliche Beschaffungswesen (Vergaberlass) besprochen.

Solange die aktuell andauernde Pandemielage Prasenzveranstaltungen nicht zulasst, werden unsere Seminare
digital Gber die Plattform ,Microsoft Teams* angeboten.

Wir bieten lhnen grundséatzlich jeden Freitag von 10:00-11:00 Uhr an, lhre Einwahl zur gewahlten digitalen Ver-
anstaltung zu testen.

Auftragsberatungsstellen in Deutschland — Unser Service ist Ihr Gewinn!
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Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Infos zum Seminarinhalt und kén-
nen sich direkt online anmelden.

Termin: 22. September 2022, 8:30- 14:00 Uhr, - Das Seminar findet online statt!
Referentin: Syndikusrechtsanwaéltin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.
Teilnahmeentgelt: 190,00 € fur Mitgliedsunternehmen/Blros/Vergabestellen

29. September 2022: Einfuhrungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD

Dieses Seminar wendet sich an 6ffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbiros, die im Auftrag offentlicher
Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchfiihren und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt haben. In
dieser Veranstaltung haben Sie die Moglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die eingesetzte Software,
den Al VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen.

Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden lhnen ein bis zwei vollstandige elektronische Verga-
beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgefihrt und erlau-
tert. Dartber hinaus zeigen wir IThnen die Besonderheiten in der Durchfiihrung von Beschréankten Ausschreibun-
gen/Freihandigen Vergaben mit dem Al VERGABEMANAGER.

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Informationen und kénnen sich direkt
online anmelden.
Das Seminar findet online statt!

Termin: 29. September 2022, 9:30 — ca. 16.00 Uhr — Das Seminar findet online statt!

Referentin: Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.
Teilnahmeentgelt: 100 €

06. Oktober 2022: eHAD-Vertiefungsseminar: Mehrstufige eVergabe-Verfahren

Dieses Seminar wendet sich an Anwender (6ffentliche Auftraggeber und deren Dienstleister) des eHAD-Vergabe-
managers, die bereits Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung der Software gesammelt haben.

Anhand eines Beispiels des Vergabemanagements in der eHAD-Testumgebung wird den Teilnehmern ein mehr-
stufiges Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb VgV (Dienstleistung) vorgefihrt und erlautert. Schwer-
punkt hierbei wird die Bearbeitung der Teilnahmeantrdge und Durchfiihrung von Verhandlungsrunden sein. Insbe-
sondere auch auf Fragen, die sich fur die Anwender in der Praxis im Zusammenhang mit der Durchfihrung mehr-
stufiger Verfahren ergeben haben oder sich stellen kénnten, soll im Seminar eingegangen werden.

Erlauterungen zu der Anwendung von Aktionen, wie z.B. ,Aufheben der Vergabe' oder ,losweiser Ausschluss von
Angeboten’ in der Auswertungsphase nach Teilnahmeantrags- bzw. Angebotséffnung werden die Vorfihrung des
mehrstufigen Vergabeverfahrens erganzen, soweit es der zeitliche Rahmen der Veranstaltung zulésst.

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html finden Sie weitere Informationen und kdnnen sich direkt
online anmelden.
Das Seminar findet online statt!

Termin: 06. Oktober 2022, 9:30 — ca. 16.00 Uhr — Das Seminar findet online statt!

Auftragsberatungsstellen in Deutschland — Unser Service ist Ihr Gewinn!
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Auftragswesen ABStHESSEN

AUFTRAGSBERATUNGSSTELLE DER INDUSTRIE-

A kt u eI I UND HANDELSKAMMERN & HANDWERKSKAMMERN
August/September 2022

Referentin: Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.
Teilnahmeentgelt: 100 €

Veranstaltungen anderer Auftragsberatungsstellen in Deutschland:

29. September 2022: 1. Vergaberechtstag Mecklenburg-Vorpommern!

Einmal jahrlich bringen wir die Stakeholder des Vergaberechts zu einem umfassenden Austausch zusammen.

Einen Tag lang teilen Richter und Rechtsanwaélte Ihre Expertise zu aktuell Wissenswertem und Wichtigem rund
um das o6ffentliche Auftragswesen. Im Anschluss an die jeweiligen Vortrage beantworten die Referenten Fragen
aus dem Auditorium.

Wir freuen uns sehr, zahleiche Teilnehmer, renommierte Referenten sowie Firmen als Aussteller begrif3en zu
kénnen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 200 begrenzt.

Anmeldeschluss ist der 15.09.2022.

Weitere Infos und die Anmeldung finden Sie hier.

Seminarort: Technologiepark Warnemunde Friedrich-Barnewitz-Stral3e 5, 18119 Warnemiinde
Termin: 29.09.2022, 09:00 bis 17:00 Uhr
Teilnahmeentgelt: 149,00 € zzgl. USt. fur Mitglieder einer Industrie- und Handelskammer in MV

189,00 € zzgl.USt. fiir Vergabestellen und Nichtmitglieder

Auftragsberatungsstellen in Deutschland — Unser Service ist Ihr Gewinn!
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Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.
Karl-Glassing-Str. 8
65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 974588-0

Fax: 0611 974588-20
E-Mail: info@absthessen.de
Internet: www.absthessen.de

Inhaltlich verantwortlich gemaf 8 6 MDStV

Geschaftsfiuhrerin der ABSt Hessen e.V.

Brigitta Trutzel Rechtsanwaltin

Aufsichtsgremium

Vorstand der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. (ABSt Hessen)

Redaktion: Lars Wiedemann, ABST Mecklenburg-Vorpommern, Telefon 0385 617381
unter Mitarbeit der Auftragsberatungsstellen in Deutschland www.auftragsberatungsstellen.de

Verantwortlich fir die Rubrik Recht:
ABSt Brandenburg, Auftragsberatungsstelle Hessen e. V. und Auftragsberatungsstelle Mecklenburg-Vorpommern

Sofern Sie ein fir Sie interessantes Thema vermissen, waren wir lhnen fiir einen Hinweis an die Auftragsbera-
tungsstelle lhres Bundeslandes sehr dankbar.

Auftragsberatungsstellen in Deutschland — Unser Service ist Ihr Gewinn!
13


mailto:info@absthessen.de
http://www.absthessen.de/

	 Wissenswertes
	Datenbank Amtliches Verzeichnis vorübergehend offline
	LNG-Beschleunigungsgesetz verabschiedet
	Schleswig-Holstein veröffentlicht Studie zu Open-Source-Arbeitsplatz
	BMI-Erlass Standardleistungsbuch für das Bauwesen des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) - STLB-Bau Version 2022-04
	Veröffentlichung einer allgemeinen Genehmigung von Ausnahmen nach Artikel 5k Abs. 2 der Verordnung (EU) 833/2014 des zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Bundesanzeiger
	Erläuterung der aktuell geltenden Regelungen zur „Preisgleitklausel“

	 Recht
	Trotz Präqualifikation sind geforderte Eignungsnachweise genau zu prüfen!
	Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb – Wann liegt äußerste Dringlichkeit vor?
	Anwendung der Stoffpreisgleitklausel ist im Einzelfall zu prüfen

	 Aus den Bundesländern
	Hessen:  Stoffpreisgleitklauseln: Ergänzender Erlass von HMEWVW und HMdIS für Kommunen
	Thüringen:  Fortbestand der erhöhten Wertgrenzen in Thüringen

	 Veranstaltungen
	08. September 2022: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen Rechtsprechung
	22. September 2022 Vergaberecht für Einsteiger: Anfängerkurs für Auftraggeber und Bieter ohne Vorkenntnisse
	29. September 2022: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD
	06. Oktober 2022: eHAD-Vertiefungsseminar: Mehrstufige eVergabe-Verfahren
	Veranstaltungen anderer Auftragsberatungsstellen in Deutschland:
	29. September 2022: 1. Vergaberechtstag Mecklenburg-Vorpommern!

	Impressum



